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Liebe Leserinnen  
und liebe Leser ...

Silvana Sand, 
Geschäftsführerin der 
Funk-BBT GmbH

Die Umgestaltung der Potsdamer Mitte ist ein ganz  
besonderes Projekt. Neben der Schaffung von Neuem 
geht es vor allem darum, Altes auferstehen zu lassen. 

Viele Gebäude, die während des Zweiten Weltkriegs zerstört 
wurden, werden im Rahmen der Rekonstruktion wieder aufge-
baut – als zeitgemäße Interpretation mit vielseitigem Nutzen 
für die Öffentlichkeit. Die BBT wirkt an diesem beeindrucken-
den Prozess aktiv mit. Welche Aufgaben die BBT übernimmt 
und wie genau sich die Potsdamer Mitte verändern wird, lesen 
Sie in unserer Titelgeschichte ab Seite 20.

Auch für die Immobilienbranche ändert sich 2019 einiges:  
Anfang des Jahres sind diverse Gesetzesänderungen in Kraft 
getreten, bei denen Modernisierungskosten und die Miet-
preisbremse im Fokus stehen. Ab Seite 16 zeigen wir Ihnen 
anhand von anschaulichen Beispielrechnungen, welche Aus-
wirkungen die neuen rechtlichen Vorgaben für Mieter und 
Vermieter haben.

Nicht zuletzt zeigen sich auch die Funk-BBT News mit dieser 
Ausgabe in einem neuen Gewand: Wir haben unser Kunden-
magazin einem gründlichen Frühjahrsputz unterzogen und 
das Layout des Heftes überarbeitet. Wir hoffen, Ihnen gefällt 
der neue Look. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und eine  
schöne Sommerzeit.

Ihre

Silvana Sand
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BETRIEBLICHE KRANKENVERSICHERUNG 

Ein starkes Statement  
für Ihre Mitarbeiter
In den vergangenen zehn Jahren hat sich die betriebliche Krankenversicherung 
(bKV) immer mehr zu einem Baustein des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments (BGM) entwickelt.

E nde 2018 gab es in Deutsch-
land bereits rund 7.500 
Unternehmen, die für ihre 

Belegschaft eine entsprechende Ab-
sicherung installiert haben. Knapp 
750.000 Arbeitnehmer sind dadurch 
schon in den Genuss zusätzlicher 
Gesundheitsleistungen gekommen 
– Tendenz steigend. In den letzten 
drei Jahren konnte ein Wachstum 
von fast 95 % beobachtet werden.

Warum sollte ein Arbeitgeber 
seinen Mitarbeitern einen  
solchen Benefit anbieten?

In Zeiten immer stärker zuneh-
menden Fachkräftemangels hat in 
den letzten Jahren ein Umdenken 
stattgefunden. Arbeitgeber suchen 
Möglichkeiten, sich am Arbeitsmarkt 
für mögliche künftige Mitarbeiter 
interessant aufzustellen. Neben 

attraktiven Arbeitsbedingungen und 
einem guten Gehalt werden für viele 
Angestellte zusätzliche Leistungen 
des Arbeitgebers immer wichtiger. 
So berichtet der PKV-Verband aus 
einer aktuellen Umfrage, dass 37 % 
der Angestellten lieber eine betrieb-
liche Krankenversicherung hätten 
als andere Leistungen vom Chef, wie 
zum Beispiel Handy oder Tickets für 
den Personennahverkehr.
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Was genau verbirgt sich 
eigentlich hinter dem Begriff 
„betriebliche Krankenversi-
cherung (bKV)“? Warum ist 
dieser Benefit so attraktiv?

Viele Unternehmen integrieren 
die bKV als einen Baustein in 
ihr Konzept zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement.

Der Arbeitgeber bietet den Mitar-
beitern (erforderlich sind mindes-
tens fünf Mitarbeiter) eine verbes-
serte medizinische Versorgung, 
indem er – üblicherweise auf seine 
Kosten – für die Belegschaft oder 
Teile davon Gesundheitsleistungen 
anbietet. Die Angestellten erhalten 
zusätzliche Leistungen, die häufig 
die Lücken im Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) schließen: Zum Beispiel 
können Eigenleistungen in Form 
von Selbstbeteiligungen und/oder 
Zuzahlungen erstattet werden oder 
Behandlungen werden ermöglicht, 

für die durch die GKV grundsätzlich 
keine Erstattung vorgesehen ist. 

Die bKV richtet sich primär an 
gesetzlich krankenversicherte Mit-
arbeiter, doch es werden auch Kon-
zepte angeboten, die Leistungen 
für privat krankenvollversicherte 
Arbeitnehmer vorsehen.

Nahezu alle im Markt angebotenen 
Arten der Krankenzusatzabsiche-
rung sind auch im Rahmen einer 
bKV abschließbar, unter anderem: 

 › notwendiger Zahnersatz
 › professionelle Zahnreinigungen
 › Wahlleistungen im Krankenhaus 

(Unterbringung im Ein- oder 
Zweibettzimmer und Behand-
lung durch den Chefarzt)

 › Heilpraktiker
 › Sehhilfen
 › zusätzliche Vorsorge- 

untersuchungen
 › Krankentagegeldversicherungen
 › Pflegezusatzversicherungen

Der Arbeitgeber wählt den Umfang 
des Schutzes für seine Mitarbeiter 
aus. Neben einer einheitlichen Ab-
sicherung für die gesamte Beleg-
schaft können auch verschiedene 
Leistungsbausteine für unterschied-
liche Belegschaftsgruppen angebo-
ten werden.

Bei der starren Festlegung auf be-
stimmte Leistungen kann es aber 
auch sein, dass nicht immer alle 
Mitarbeiter tatsächlich einen Nut-
zen haben. So erreicht die Leistung 
„Sehhilfen“ natürlich nur Arbeitneh-
mer, die aktuell auch eine Brille oder 
Kontaktlinsen benötigen.

Seit dem Herbst 2018 gibt es sogar 
ein Konzept, bei dem der Arbeitge-
ber für die Beschäftigten lediglich 
ein bestimmtes Gesundheitsbudget 
absichert. Der Mitarbeiter selbst 
entscheidet jeweils, welche Leis-
tungen er aus dem definierten 
Leistungskatalog benötigt – und das 
immer wieder von Fall zu Fall neu. 

In der Grafik werden nur arbeitgeberfinanzierte Konzepte abgebildet.

Entwicklung bKV 2015 bis 2018

 Zahl der Beschäftigten mit einer bKV   
 Zahl der Betriebe, die eine bKV anbieten

* Hochrechnung für 31.12.2018    Quelle: PKV-Verband

2015 2016 2017 2018

3.848*

7.500*

750.000*

575.000*
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Die Gesundheitsleistungen stehen 
ohne Gesundheitsprüfung und 
ohne Wartezeiten sofort zur Verfü-
gung. So erhalten auch Mitarbeiter 
Schutz, die diese Absicherung bei 
der individuellen Beantragung einer 
privaten Krankenzusatzversiche-
rung aufgrund gesundheitlicher 
Vorbelastungen nicht mehr ab-
schließen könnten.

Die bKV ist somit eine perfek-
te Ergänzung zur betrieblichen 
Altersversorgung (bAV), da der 
Nutzen hier sofort erlebbar ist. Oft 
erhalten Mitarbeiter darüber hinaus 
die Möglichkeit, Familienangehörige 
gegen eine vereinfachte Gesund-
heitsprüfung zu sehr günstigen 
Konditionen eigenfinanziert mitzu-
versichern. 

Welcher Vorteil ergibt sich  
für den Arbeitgeber?

Eine deutlich spürbare Entlastung 
des Haushaltseinkommens und das 

Gefühl, dass der Arbeitgeber sich 
sorgt und kümmert, motivieren und 
binden qualifiziertes Personal lang-
fristig an die Betriebe. Auch bei der 
Anwerbung und Gewinnung von 
Fachkräften wirkt sich das Angebot 
einer bKV positiv aus. Letztendlich 
können die angebotenen Leistun-
gen (z. B. privatärztliche Behand-

lung bei stationären Aufenthalten) 
und Präventionsmaßnahmen (z. B. 
über den Leistungskatalog der GKV 
hinausgehende Vorsorgeuntersu-
chungen) Krankheitsfällen vorbeu-
gen, zu einer schnelleren Genesung 
im Krankheitsfall beitragen und 
Fehlzeiten verringern oder vermei-
den. Eine verbesserte Produktivität 
der Belegschaft ist die Folge. Der 

Imagegewinn für das Unternehmen 
ist hier nicht zu unterschätzen. 

Welches Konzept ist zu 
empfehlen?

Die Experten der Funk Vorsorgebe-
ratung GmbH unterstützen Unter-
nehmen von der Konzeption über 
die Ausschreibung des Konzeptes 
bei den Krankenversicherungsge-
sellschaften bis hin zur rechtlichen 
Implementierung. Eine regelmäßige 
Prüfung des Versorgungskonzeptes 
und ggf. eine Anpassung an verän-
derte Bedarfe sind selbstverständ-
lich. Eine effiziente Administration 
und attraktive Kommunikationskon-
zepte, bei denen die individuellen 
Unternehmensgegebenheiten 
berücksichtigt werden, runden die 
Dienstleistung ab.

Die angebote-
nen Leistungen 
können Krank-
heitsfällen 
vorbeugen.

Ihre Ansprechpartnerin 
Marion Busch 
m.busch@funk-gruppe.de

Die Mitarbeiter spüren den 
Nutzen der betrieblichen 
Krankenversicherung auf 
der Stelle.“
Marion Busch
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SCHÄDEN BEI BAUPROJEKTEN

Wer trägt die Gefahr?
Ob Bauherr oder Bauunternehmer für Schäden haftet, hängt vor allem von der 
juristischen Abnahme ab. Eine Bauleistungs-Versicherung schützt die Beteiligten.

V on außen betrachtet sind 
die wichtigsten Meilensteine 
für einen Bauherrn sicher-

lich das Richtfest und die Fertigstel-
lung – hoffentlich „in time“ und „in 
budget“. In vielerlei Hinsicht stellt die 
juristische Abnahme der von ihm be-
auftragten Leistungen jedoch einen 
zwar weniger greifbaren, aber umso 
sensibleren Fixpunkt dar. Die Ab-
nahme hat viele Auswirkungen, etwa 
auf die Fälligkeit der Vergütung, die 
Beweislastumkehr für danach auf-
tretende Mängel sowie den Beginn 
der Verjährungsfrist für bestimmte 

Mängelansprüche. Dieser oft unter-
schätzte Gefahrenübergang soll im 
Folgenden im Fokus stehen. 

Theorie und Praxis weichen ab

Nach den Regelungen des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (BGB) ist die Ge-
fahrtragung deutlich verteilt: Vor der 
Abnahme trägt der Bauunternehmer 
die Gefahr der zufälligen Verschlech-
terung seiner Leistung, mit der Ab-
nahme geht sie auf den Bauherrn 
bzw. Besteller über. Der Besteller 

trägt vor der Abnahme nur die Gefahr 
für Schäden durch beigestellte Stoffe 
oder durch eigene Anweisungen. 
In der Praxis bieten insbesondere 
konkludente und fiktive Abnahmen 
erhebliches Diskussionspotenzial. Es 
ist zu prüfen, ob tatsächlich eine Ab-
nahme im rechtlichen Sinne erfolgt ist 
und damit die Gefahr vollständig auf 
den Bauherrn übergangen ist. Bei ei-
ner kleinteiligen Beauftragungsstruk-
tur (Stichwort: Einzelvergabe) ver-
kompliziert sich das Bild durch eine 
Vielzahl von relevanten Stichtagen. Im 
Baubereich finden jedoch häufig die 

Der Gefah-
renübergang 
beim Bau 
wird oft 
unterschätzt.
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Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen Teil B (VOB/B) Anwen-
dung. Hier werden die Regelungen 
des BGB zur Abnahme teilweise  
durch § 12 VOB/B geändert. So sind 
z. B. auch Teilabnahmen vorgesehen 
und die fiktive Abnahme wird näher 
geregelt. Was ändert sich zudem 
mit Blick auf die Verteilung der Ge-
fahrtragung zwischen Bauherr und 
Auftragnehmer?  

Gefahren umfassend absichern

Der Bauherr haftet bei einem soge-
nannten VOB-Vertrag vor der Ab-
nahme nicht nur für Schäden durch 
die von ihm beigestellten Stoffe oder 
seine Anweisungen, sondern grund-
sätzlich auch für alle Schäden, die 
ganz oder teilweise auf höherer Ge-
walt, Krieg, Aufruhr oder sonstigen 
vom Auftragnehmer nicht zu vertre-
tenden Umständen beruhen. „Hö-
here Gewalt“ mag als Schwelle noch 
hoch angesetzt sein, jedoch bieten 
die „sonstigen vom Auftragnehmer 
nicht zu vertretenden Umstände“ 
häufig Diskussionspotenzial. 

Für den Bundesgerichtshof liegt ein 
unabwendbares Ereignis vor, wenn 
es trotz Anwendung wirtschaftlich 
zumutbarer Mittel durch äußerste 
Sorgfalt nicht vermeidbar war. Am 
Beispiel von Witterungsereignissen 
lassen sich Niederschlagsmengen, 
Wasserpegel etc., mit denen grund-
sätzlich gerechnet werden muss, 

dem Auftragnehmer zuordnen, 
wohingegen außergewöhnliche 
Ereignisse vom Bauherrn zu tragen 
wären. Dies führt dazu, dass auch 
schon deutlich vor der Abnahme 
ein erhebliches Gefahrtragungspo-
tenzial beim Bauherrn liegt. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund schließen 
viele Bauherren eine Bauleistungs-
Versicherung für das Bauprojekt für 
sich und alle am Bau Beteiligten ab, 
um so unabhängig von der jeweils 
vereinbarten Gefahrtragung einen 
einheitlichen Versicherungsschutz 
sicherzustellen. Auch im Rahmen 
der Bauleistungs-Versicherung wird 
zwischen den Schäden im Bauher-
ren- und dem Unternehmerrisiko 

unterschieden. Grundsätzlich sind 
beide Gefahrtragungsbereiche ver-
sichert, jedoch gibt es wichtige Un-
terschiede bei der Betrachtung der 
Schadenhöhe.

 › Gefahrtragung Auftragnehmer: 
Entsteht ein Schaden vor Gefahr- 
übergang auf den Bauherrn, ist 
der Unternehmer ohne neuen 
Auftrag verpflichtet, sein Werk 
mangelfrei herzustellen bzw. den 
Schaden auf eigene Kosten zu 
beseitigen. Erstattungsfähig für 

den Bauleistungsversicherer sind 
hier deshalb die nachgewiesenen 
Selbstkosten (ohne Wagnis und 
Gewinn, nicht schadenbedingte 
Baustellengemeinkosten und 
allgemeine Geschäftskosten) ab-
züglich der Selbstbeteiligung. 

 › Gefahrtragung Bauherr: Der 
Bauherr muss dem Unternehmer 
einen neuen Auftrag erteilen, die 
erforderlichen Wiederherstel-
lungskosten werden ihm ersetzt. 
Kürzungen für von den Auf-
tragnehmern einkalkulierte Zu-
schläge für Wagnis und Gewinn 
erfolgen nicht. Der Bauherr trägt 
auch die Selbstbeteiligung.  

Spätestens bei der Regulierung 
eines Schadens ist also die richtige 
Zuordnung auf Basis der jeweils 
geltenden Gefahrtragungsregelung 
und des konkreten Schadenszena-
rios entscheidend. Der Bauherr ist 
daher gut beraten, keine Zweifel 
über den Zeitpunkt der Abnahme 
aufkommen zu lassen und auch bei 
Schäden vor Abnahme nicht voreilig 
Nachträge des vom Schaden betrof-
fenen Unternehmers freizugeben. 
So vermeidet er auch, dass er z. B. 
die Selbstbeteiligung oder nicht 
versicherte Kosten fälschlicherweise 
selbst tragen muss.

Bauzeit Abnahme Gewährleistungszeit

Versichertes Interesse

Gefahrtragung vor Abnahme

BGB beim AN 
 beim AG

VOB beim AN 
 beim AG

Gefahrtragung nach Abnahme

beim AG

beim AG

Ausnahme: a) Annahmeverzug,  
b) Stoff des AG geht unter, c) Anweisung des AG

Ausnahme: a) höhere Gewalt,  
b) unabwendbare Umstände

Ihr Ansprechpartner 
Mathias Käthe 
m.kaethe@funk-gruppe.de

Bauherren sollten die  
Abnahme ganz klar  
dokumentieren."
Mathias Käthe

AN = Auftragnehmer
AG = Auftraggeber
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RISIKOABSICHERUNG BEI IMMOBILIENTRANSAKTIONEN

So schützen Sie 
Ihr Investment
Transaktionen im Immobiliensektor bergen zahlrei-
che Risiken. Mit den Versicherungslösungen von Funk 
kommen Ihre Verhandlungen nicht zum Stillstand.

A ufgrund des starken Ver-
käufermarktes geht die Be-
reitschaft der Verkäufer, bei 

Immobilientransaktionen umfangrei-
che Garantien und Freistellungen zu 
übernehmen, stark zurück. Darüber 
hinaus können auch die Bewertung 
und Einpreisung bekannter rechtli-
cher Risiken den Einigungsprozess 
zwischen den Beteiligten erheblich 
verzögern oder gar verhindern. Um 
den Schutz des Investments und 
dessen Performance sicherzustellen, 
gewinnt für Immobilieninvestoren 
die Absicherung von Transaktions-
risiken, etwa durch die Warranty- & 
Indemnity-Versicherung oder eine 
Title Insurance, immer mehr an 
Bedeutung.

Noch vor einigen Jahren wurden 
spezielle Versicherungslösungen 
vorwiegend über den englischen 
Markt angeboten und ihr Abschluss 

war mit erheblichem Aufwand 
und hohen Kosten verbunden. Die 
Versicherungsbranche hat hierauf 
reagiert und ihre Underwritingpro-
zesse derart angepasst, dass keiner-
lei zeitliche Verzögerung verursacht 
wird. Inzwischen sind auch am deut-
schen Markt viele Anbieter tätig, so 
dass das Prämienniveau sich in den 
letzten fünf Jahren etwa halbiert hat.

Dieser Artikel gibt einen Überblick 
über die aktuelle Entwicklung dieser 
Versicherungskonzepte, insbeson-
dere im Hinblick auf Transaktionen 
im Immobilienbereich:

1. Warranty- & Indemnity-  
Versicherung

Die W&I-Versicherung tritt an Stelle 
des Verkäufers für die finanziellen 
Folgen eines Verstoßes gegen die 

Die Absicherung 
von Transaktions-
risiken wird für 
Immobilien- 
investoren immer 
wichtiger.
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kaufvertraglichen Garantien und 
Freistellungen ein. Sie ist ein etab-
liertes Instrument in Transaktionen, 
in denen der Verkäufer keine oder 
nur wenige Garantien und Freistel-
lungen abgeben kann oder will. 
Zudem hilft sie dabei, weit auseinan-
derliegende Vorstellungen zwischen 
den Beteiligten zu überbrücken. 

Sofern sich die Beteiligten im Ver-
lauf der Verhandlungen über die 
Nutzung einer W&I-Versicherung ei-
nigen, wird in der ganz überwiegen-
den Zahl der Fälle eine käuferseitige 
Police geschlossen. In der Praxis 
bedeutet dies, dass die Haftung des 
Verkäufers im Kaufvertrag ausge-
schlossen oder erheblich reduziert 
wird und in der Versicherungspolice 
entsprechend fingiert wird. Der 
Verkäufer hat somit Sicherheit, nicht 
mehr in Anspruch genommen zu 
werden, wohingegen der Käufer 
einen direkten Anspruch gegen den 
Versicherer aus der Police hat. 

Der Transfer ermöglicht dem Ver-
käufer einen „Clean Exit“ nach dem 
Closing und somit eine schnellere, 
vollständige und sichere Verfügung 
über den erhaltenen Kaufpreis, 
wohingegen der Käufer einen sol-
venten und greifbaren Anspruchs-
gegner erhält. Gegenstand der 

Deckung sind stets unbekannte 
Risiken, also solche Risiken, die im 
Rahmen der Due Diligence nicht 
identifiziert wurden. Eine sorgfältige 
Due Diligence ist für den späteren 
Deckungsschutz unentbehrlich, da 
nur solche Risikobereiche abgesi-
chert werden, die im Rahmen der 
Due Diligence überprüft und als un-
bedenklich „geflaggt“ wurden. 

Vergleichsweise selten anzutreffen 
ist inzwischen die Verkäuferpo-
lice. Sie kann insbesondere nach 
dem Closing genutzt werden, um 
Restrisiken abzusichern und so 
die Abwicklung eines Portfolios zu 
erleichtern. Da es sich um eine Haft-
pflichtversicherung im Sinne des  
§ 100 VVG handelt, bestehen jedoch 
weiter Mitwirkungspflichten im 
Schadenfall. Überdies sind vorsätzli-
che Vertragsverletzungen vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen.

Versicherbar sind für Immobilien-
transaktionen typische Garantien:

 › Eigentum an Geschäftsanteilen 
und/oder Grundstücken

 › Nichtbestehen behördlicher  
Verfügungen und Auflagen

 › Bestand wesentlicher Verträge 
(Miete, Pacht etc.)

 › Nichtbestehen von Miet- und 

Pachtrückständen
 › Nichtbestehen von Vorausverfü-

gungen über Mietforderungen
 › Nichtbestehen von 

Rechtsstreitigkeiten
 › Erfüllung sämtlicher öffentlich- 

rechtlicher Abgaben-, Gebühren- 
und Steuerforderungen

 › Freistellung von Steuerverbind-
lichkeiten bis zum Closing

 
Generell ausgeschlossen sind  
folgende Garantien:

 › bekannte Umstände und 
Verletzungen

 › zukunftsgerichtete Garantien
 › Asbest und Baumängel
 › Strafzahlungen und Bußgelder
 › Kaufpreisanpassungen
 › Verrechnungspreise 

Bei Immobilientransaktionen waren 
in der Vergangenheit insbesondere 
die Garantien hinsichtlich des Be-
stands wesentlicher Verträge sowie 
Steuerrisiken Treiber von Scha-
denfällen. Diese Risiken werden im 
Transaktionsprozess zunehmend 
intensiver betrachtet, so dass auch 
die Versicherer ihre Konzepte fle-
xibel gestalten und fallabhängig 
Deckungserweiterungen, z. B. für 
erkannte, aber geringfügige Risiken, 
anbieten können.

Die M&A-Exper-
ten von Funk 
finden auch 
für zeitkriti-
sche Prozesse 
die passende 
Versicherung.
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2. Title Insurance

Die Title Insurance wird verwendet, 
um das finanzielle Risiko von Eigen-
tums- und Rechtsmängeln an dem 
Objekt bzw. Portfolio abzusichern. 
Hierbei kann es sich beispielsweise 
um Restitutionsrisiken, das Risiko 
der Geltendmachung von Vorkaufs-
rechten oder mögliche Nutzungs-
einschränkungen handeln. Die Title 
Insurance kann in der Deckung zu-
dem derart erweitert werden, dass 
auch das Eigentum an Geschäfts-
anteilen oder bereits identifizierte 
Risiken erfasst werden. Regelmäßi-
ge Bestandteile der Title Insurance 
stellen weiterhin die Kostendeckung 
hinsichtlich der Abwehr möglicher 
Ansprüche sowie die Entschädigung 
des Versicherungsnehmers im Un-
terliegensfall dar. 

3. Contingent Risk Insurance

Identifizierte Risiken und daraus 
potenziell resultierende finanzielle 
Nachteile können die Vertragsver-
handlungen ins Stocken bringen. 
Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn die Parteien hinsichtlich der 
Eintrittswahrscheinlichkeit, der 
finanziellen Bewertung sowie der 
Auswirkung auf den Kaufpreis 

unterschiedliche Auffassungen 
haben. Eine entsprechende Versi-
cherung kann das finanzielle Risiko 
übernehmen und auch hier dabei 
helfen, schwierige Verhandlungs-
punkte zu überbrücken. Doch auch 
unabhängig von einer Transaktion 
kann die Absicherung offengelegter 
finanzieller Risiken in einer Police 
eine Möglichkeit sein, um für vorzu-
nehmende Rückstellungen und in 
der Unternehmensbewertung ab-
schließend Gewissheit zu erlangen.

Versicherbar sind u. a. folgende 
Risikogruppen:

 › Steuerrisiken
 › Umweltrisiken
 › Prozessrisiken
 › Technische Risiken 

Zusammenfassend bieten sich 
sowohl dem Käufer als auch dem 
Verkäufer bei Immobilientransak-
tionen zahlreiche Möglichkeiten, 
sich Verhandlungshindernissen und 
sogenannter Dealbreaker zu entle-
digen, indem das Risiko auf einen 
Versicherer transferiert wird. Solche 
erst noch selten angewandten Spe-
zialprodukte rund um Transaktio-
nen haben sich mittlerweile gut in 
den Prozess integriert und können, 
begleitet durch einen fachkundigen    

Makler, auch in zeitkritischen Ak-
quisitionen Verwendung finden. 
Die Anzahl der Versicherungen in 
diesem Marktsegment nimmt weiter 
zu und die zurückgegangenen Kos-
ten machen die Produkte für eine 
größere Bandbreite an Transaktio-
nen interessant. Als spezialisierter 
Makler werden wir kontinuierlich die 
Entwicklung des Segments voran-
treiben und individuell zugeschnitte-
ne Erweiterungen umsetzen, um un-
sere Kunden bei ihren Transaktionen 
bestmöglich zu unterstützen.

Ihre Ansprechpartner 
Benedict Prinzenberg 
b.Prinzenberg@funk-gruppe.de 
 
Jan Wehkamp 
j.wehkamp@funk-gruppe.de

1. Warranty- & Indemnity-Versiche-
rung für unbekannte Risiken

2. Title Insurance zur Absicherung 
von Eigentums- und weiteren 
Rechtsmängeln

3. Contingent Risk Insurance 
für bereits bekannte Risiken

3 Deckungen für
Ihre Transaktion
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E-Bikes für Mitarbeiter oder 
Mieter anzubieten, liegt im 
Trend. Die Elektrofahrräder 

sind beliebt wie nie, denn mit ei-
ner Motorunterstützung lassen 
sich Strecken bequem und schnell 

zurücklegen. Im Jahr 2018 wur-
den in Deutschland rund 980.000 
der schnellen Zweiräder verkauft, 

VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR ELEKTROFAHRRÄDER

Pedelec, S-Pedelec, E-Bike: 
Wo liegt der Unterschied?
E-Bikes sind für Unternehmen und Privatpersonen eine umweltfreundliche  
Alternative zum Auto. Doch nicht jedes Modell benötigt die gleiche Versicherung.

Mit dem  
E-Bike lassen 

sich lange 
Strecken 
bequem 

zurücklegen.

Funk-BBT News | 01/201912

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT



Kategorie Pedelec  
mit Anfahrhilfe   
bis 6 km/h ohne  
Treten, mit Treten 
bis zu 25 km/h

Pedelec  
ohne  
Anfahrhilfe bis  
zu 25 km/h            

S-Pedelec  
bis zu 45 km/h

E-Bike  
bis zu 20 km/h

E-Bike  
bis zu 25 km/h

E-Bike  
bis zu 45 km/h

Betrieb Bietet, auch wenn 
Fahrer nicht auf die 
Pedale tritt, Mo-
torunterstützung 
bis zu 6 km/h

Bietet nur Motorunterstützung, wenn 
Fahrer in die Pedale tritt

Fährt auf Knopfdruck auch  
ohne Pedalunterstützung

Mindestalter Keines 16 Jahre 15 Jahre 16 Jahre

Gerät Fahrrad Kleinkraftrad Leichtmofa Mofa Kleinkraftrad

Helmpflicht Nein Ja Nein Ja

Versicherungs-
pflicht

Nein Ja

Versicherungs- 
möglichkeit

Betriebs-Haftpflicht oder 
Privat-Haftpflicht

Kfz-Haftpflicht,  
Versicherungskennzeichen

Fahrt auf  
Radwegen 
erlaubt?

Ja Nur wenn der 
Radweg für 
Kraftfahrzeuge 
allgemein oder für 
Krafträder  
freigegeben ist

Radwege dürfen 
innerorts nur 
genutzt werden, 
wenn diese mit 
„E-Bike frei“ ge-
kennzeichnet sind. 
Außerorts dürfen 
E-Bikes dieser  
Kategorie  
Radwege nutzen

Nur wenn das 
Schild „E-Bike frei“ 
am Radweg steht

Meinung geteilt:  
 
1. Radwege  
dürfen nicht  
benutzt werden

2. Nur wenn das 
Schild „E-Bike frei“ 
am Radweg steht

Kinderanhänger Erlaubt Nicht erlaubt

Kindersitze Für Kinder bis 7 Jahre erlaubt Für Kinder bis 7 Jahre erlaubt

Führerschein Nicht notwendig Führerschein der 
Klasse AM

Mofaprüfbescheinigung Führerschein der 
Klasse AM

Tendenz weiter steigend. Doch was 
ist beim Thema E-Bike zu beachten? 
Welche Unterschiede bestehen? 
Und ist ein Pedelec dasselbe? 

Haftpflicht im Fokus

Umgangssprachlich wird das Wort 
E-Bike oft als Oberbegriff verwendet 
und schließt auch Pedelecs mit ein. 
Mit der untenstehenden Gegen-
überstellung wollen wir Ihnen einen 
Überblick über die Unterschiede 
verschaffen. Denn für die Frage 
nach der richtigen Versicherung 
ist entscheidend, um welche Art 
von E-Bike es sich handelt. Eine 

Haftpflicht-Versicherung ist dabei 
empfehlenswert und sollte die 
erste Deckung sein, die Sie für Ihr 
Elektrofahrrad abschließen. Wenn 
Sie zum Beispiel ein parkendes 
Auto touchieren und dieses dabei 
beschädigten, dann müssen Sie 
keine möglicherweise hohen Repa-
raturkosten tragen. Im Rahmen der 
Funk-Office-Police sind Pedelecs 
bereits mitversichert. Für andere 
Betriebs-Haftpflicht-Deckungen 
empfiehlt es sich, den Versiche-
rungsschutz entsprechend zu 
überprüfen. 

Mit unserem Partner WERTGARAN-
TIE können wir darüber hinaus die 

bestehenden Sachrisiken vollum-
fänglich absichern, wie z. B.  
Reparaturkosten u. a. durch

 › Fall-/Sturzschäden
 › Vandalismus
 › Verschleiß (ab 7. Monat)
 › Akkuschäden
 › Diebstahl 

Nähere Informationen finden Sie im 
Internet unter: www.funk-gruppe.
com/promit-fuer-e-bikes 
 

Ihre Ansprechpartnerin 
Michaela Kreß 
m.kress@funk-gruppe.de
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SOFTWARE ZUR UNTERNEHMENSSTEUERUNG

Immobilien effizient  
managen mit avestrategy
Die Geschäftsabläufe in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sind oft  
komplex und kleinteilig. Die speziell entwickelte Software avestrategy stellt 
Kunden aus der Immobilienbranche passgenaue und thematisch aufeinander  
abgestimmte Leistungspakete und Spezialmodule zur Verfügung.

M it avestrategy erhalten 
Unternehmen aus der 
Wohnungs- und Immobili-

enwirtschaft eine maßgeschneiderte 
Softwarelösung. Alle essenziellen 
Bereiche inklusive der entsprechen-
den Funktionen sind darin integriert: 
Controlling sowie Finanz- und Port-
foliomanagement. Zudem sind Spe-
zialmodule verfügbar. Antworten auf 
die wichtigsten Fragen zu Schnitt-
stellen und Datennutzung finden Sie 
in diesem Artikel.

Wozu ist eine Schnittstelle 
erforderlich?

Eine Schnittstelle dient dazu, Da-
ten aus Quellsystemen über eine 
vorgegebene Datenstruktur an ein 
Zielsystem überzuleiten, um damit 
im Zielsystem effizient arbeiten zu 
können. Dabei gilt es, zwei Ebenen 
zu berücksichtigen: zum einen die 
rein DV-technische Überleitung der 
Daten, zum anderen die sachlich kor-
rekte Erfassung der Daten innerhalb 

des Zielsystems – in unserem Fall 
avestrategy. Die DV-technische 
Überleitung wird von uns lediglich 
beratend begleitet, da die eigentli-
che Schnittstelle bei dem jeweiligen 
ERP-Anbieter beauftragt und von 
diesem zur Verfügung gestellt wer-
den muss. Bei der Sicherstellung der 
richtigen Datenzuordnung innerhalb 
von avestrategy sind wir sowohl 
beratend als auch ausführend be-
teiligt. Die Schnittstelleneinrichtung 
umfasst u. a. die Zuordnung der 

Alles im Blick: avestrategy ermöglicht eine vollständige objektkonkrete Abbildung Ihres Unternehmens.

Leistungspaket Controlling
Objektplanung
Unternehmensplanung
Integrativer Planungsansatz
Plan-Ist-Vergleiche/
Forecast

Leistungspaket
Portfoliomanagement
Analysewerkzeuge
(Matrix, Diagramme, Berichte)
Strategiewürfel
Scoringmodelle
Merkmalsbibliothek

avestrategy Spezialmodule
KLR Kosten- und Leistungsrechung

Vollständiger Finanzplan
Mitgliederentwicklung

Risikomanagement
Spareinrichtung

Berichtsdesigner
Monatsberichte
Wertermittlung

Leistungspaket Darlehens- 
und Beleihungsmanager

Darlehensszenarien/
Varianten

Grundbuchliche 
Besicherungsstruckturen

Beleihungswertermittlung

Reporting
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verwendeten Konten aus Ihrem 
ERP-System zu den Positionen in 
avestrategy sowie die Einrichtung 
von Zuordnungskatalogen zur Har-
monisierung der Daten zwischen Da-
tenquellen und deren Verwendung 
in den Auswertungen.  

Wie funktioniert der  
Datenaustausch?

Die benötigten ERP-Daten werden 
ausgelesen, über eine Austauschda-
tenbank nach avestrategy übertra-
gen und sachlich richtig zugeordnet.

Welche Schnittstellen zu  
avestrategy gibt es?

Die Möglichkeit eines Excel-Im-  
bzw. -Exports ist als Standard in  
avestrategy integriert. Hierüber sind 
jedoch nicht alle Daten übertrag-
bar. Aus diesem Grund ist je nach 
Datenbedarf eine vollumfängliche 
Schnittstelle erforderlich. Wir ha-
ben vorgefertigte Schnittstellen 
mit zahlreichen ERP-Herstellern zu 
unterschiedlichen ERP-Systemen 
entwickelt und erstellt. Diese sind 
weitestgehend vorgefertigt und 
lediglich in Details an individuelle 
Kundenerfordernisse anzupassen. 
Das reduziert den Kosten- sowie den 

Zeitaufwand, so dass avestrategy 
schnell produktiv eingesetzt werden 
kann. Darüber hinaus sind Schnitt-
stellen zu bekannten Herstellern des 
technischen Gebäudemanagements 
vorhanden. Ebenfalls ist es möglich, 
Geo-Daten per Schnittstelle in  
avestrategy einzubinden und damit 
Objekte in Landkarten anzuzeigen.

Was passiert, wenn ein  
avestrategy-Kunde eine 
Schnittstelle benötigt,  
die noch nicht existiert?

Sollten Sie eine Software oder ein 
System nutzen, aus dem die Daten 
übergeleitet werden sollen, zu dem 
jedoch noch keine Schnittstelle 
existiert, beraten wir Sie und Ihren 
Software-/System-Anbieter gern bei 
der Erstellung einer individuellen 
Schnittstelle und überprüfen die Da-
tenübergabe und die Datenqualität.

Ist avestrategy  
eine Datensackgasse?

avestrategy ist keine Datensack-  
gasse! In den letzten Jahren haben 
wir avestrategy zu einem Data- 
Warehouse weiterentwickelt, so 
dass Daten eingelesen und auch in 
Folgesysteme ausgelesen werden 

können. Denn schließlich müssen 
Daten fließen können, um für ein 
Unternehmen nutzbar und wertvoll 
zu sein.

Kann avestrategy als  
Business-Intelligence- 
Anwendung genutzt werden?

Ursprünglich ist avestrategy als 
Planungs- und Controlling-Tool 
entwickelt worden. In begrenztem 
Umfang lassen sich Teilbereiche als 
Business-Intelligence-Anwendung 
mit avestrategy darstellen. Für eine 
vollumfängliche Anwendung mit um-
fangreichen Berichts- und Darstel-
lungsmöglichkeiten ist es möglich, 
die Software DeltaMaster von Bis-
santz & Company, Nürnberg, in Kom-
bination mit avestrategy in Lizenz zu 
erwerben. Wir sind zertifizierter Part-
ner von Bissantz & Company. Als Er-
gebnis der langjährigen Zusammen-
arbeit ist ein fertiges Datenmodell 
als OLAP-Datenwürfel entstanden, 
das insbesondere in Kombination 
mit avestrategy eine preiswerte und 
schnell einsatzbereite Business- 
Intelligence-Lösung bietet.

Effizient, über-
sichtlich, sicher: 
Die Software 
avestrategy  
bietet Kunden 
aus der Immo-
bilienwirtschaft 
viele Vorteile.

Ihr Ansprechpartner  
Markus Otterbein 
markus.otterbein@bbt-gmbh.net
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NEUE GESETZE FÜR DIE IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Das ändert sich 2019
Seit Januar sehen Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienbranche sich 
mit neuen rechtlichen Vorgaben konfrontiert. Im Fokus steht die zulässige Höhe 
von Mietpreisen, besonders im Kontext von Modernisierungen.

Z um Beginn des Jahres 2019 
haben sich eine Reihe von 
Gesetzesänderungen er-

geben. Die für die Immobilienwirt-
schaft wohl wichtigsten Änderungen 
betreffen die Umlagen bei Moderni-
sierungskosten und die Anpassun-
gen zur Mietpreisbremse. 

Mietrechtsänderungen und 
Mietpreisbremse

Das „Gesetz zur Ergänzung der Rege-
lungen über die zulässige Miethöhe 
bei Mietbeginn und zur Anpassung 
der Regelungen über die Moderni-
sierung der Mietsache (Mietrechts-
anpassungsgesetz – MietAnpG)“ ist 
zum 1.1.2019 in Kraft getreten. Die 
wesentlichen Regelungen sind die 
folgenden:

 › Modernisierungskosten können 
bundesweit nur noch in Höhe von 
8 % jährlich (bisher: 11 %) auf die 
Mieter umgelegt werden. Die Ab-
senkung gilt für Modernisierun-
gen, die ab dem 1.1.2019 ange-
kündigt werden. Zudem gilt eine 
Kappungsgrenze von 3,00 € je m² 
innerhalb von sechs Jahren, bei 
geringeren Mieten (unter 7,00 € 
je m²), darf die Modernisierungs-
umlage nur 2,00 € je m² innerhalb 
von sechs Jahren betragen. 

 › Die Berechnung von Modernisie-
rungskosten (Mod.-Umlage) wird 
für Kosten bis max. 10.000 € 
vereinfacht und ein pauschaler 
Erhaltungsaufwand von 30 % 

angenommen, den Rest kann der 
Vermieter umlegen. 

 › Bei Erstvermietung nach Sanie-
rung gilt auch die Mietpreisbrem-
se, außer es handelt sich um 
eine umfassende Sanierung mit 
Kosten von mehr als 1/3 der Neu-
baukosten. 

Neben dem Mietrecht wurde auch 
die Mietpreisbremse verschärft. 
Vermieter sind auskunftspflichtig 
zur Altmiete, wenn sie bei Neuver-
mietung eine Miete verlangen, die 
oberhalb der laut Mietpreisbremse 
zulässigen Miete liegt. Dies gilt 
unabhängig davon, ob eine voran-
gegangene Modernisierung (§ 556e 
Abs. 2 BGB) oder eine Erstvermie-
tung nach umfassender Modernisie-
rung (§ 556f Satz 2 BGB) bzw. eine 
erstmalige (ab 1.10.2014) Vermietung 
(§ 556f Satz 1 BGB) erfolgt sind. Dem 
Mieter steht zudem die Möglichkeit 
einer „einfachen“ Rüge zu, wenn 
Verstöße gegen die Mietpreisbrem-
se vorliegen. Zur Orientierung des 
Mietpreises gemäß Mietpreisbremse 
ist jetzt der örtliche Mietspiegel her-
anzuziehen. Die bisherige Regelung, 
alternativ vergleichbare Objekte in 
der Umgebung berücksichtigen zu 
können, wurde gestrichen.

Bei Modernisierungsankündigungen 
muss der Vermieter die Maßnahme 
innerhalb von zwölf Monaten umset-
zen, sofern eine Mieterhöhung ange-
kündigt wird. Das „Herausmoderni-
sieren“ kann neuerdings unter Strafe 
fallen und mit einem Bußgeld von bis 

zu 100.000 € geahndet werden. Es 
wird als Ordnungswidrigkeit nach § 6 
Wirtschaftsstrafgesetz bewertet.

Der Schutz von sozialen Mietverhält-
nissen, die aus sozialem Interesse 
abgeschlossen wurden, wurde um 
gewerbliche Mietverträge ausgewei-
tet. Dies kommt zum Tragen, wenn 
juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder anerkannter privater Trä-
ger der Wohlfahrtspflege Wohnraum 

anmieten, um ihn Personen mit drin-
gendem Wohnbedarf zu überlassen. 
Davon profitieren jedoch keine be-
stehenden Mietverhältnisse, sondern 
nur Mietverträge mit Abschluss nach 
dem 1.1.2019.

Gespannt darf man auf die Vorschlä-
ge zur Anpassung der Grundsteuer 
sein, dies wird aktuell sowohl auf po-
litischer als auch auf fachlicher Ebene 
noch kontrovers diskutiert.

Wie wirkt sich die Anpassung 
der Modernisierungsumlage 
auf die Miete aus?

Anhand einer Beispielrechnung 
(siehe Seite 18) wollen wir aufzei-
gen, welche Wirkung die Änderung 

Die neuen Gesetzesände-
rungen haben nicht nur 
positive Auswirkungen auf 
die Immobilienwirtschaft.“
Johannes Jakobsmeyer
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Modernisie-
rungen können 

unterschied-
licher Natur 

sein – hier ein 
Aufzugsanbau 

in Berlin- 
Schöneberg.

der Umlagen (gem. Mietrechts-
anpassungsgesetz – MietAnpG) 
bei Modernisierungen ab 1.1.2019 
für Mieter und die Miete hat. Die 
gesetzlichen Besonderheiten von 
Kappungsgrenze und Senkung der 
Modernisierungsumlage führen 
zu spürbar günstigeren Mietbe-
dingungen für die Mieter, einer 
Veränderung der Mietspanne bei 
unterschiedlichen Mieten und einer 
größeren Belastung für den Ver-
mieter. Dies kann nicht immer im 
Sinne einer sozialen und positiven 
immobilienwirtschaftlichen Wir-
kung liegen.

In unserem kleinen Beispiel zeigen 
wir anschaulich die Wirkungen ei-
ner Modernisierung und der mög-
lichen Mietumlage für Mieter und 
Vermieter auf. Die zwei Vergleichs-
wohnungen haben jeweils 65 m² 
Wohnfläche und besitzen für die 
Bestandsmieter eine unterschiedli-
che Sollnettokaltmiete  
(6,50 €/m² bzw. 7,50 €/m²). Am 
Gebäude und in den Wohnungen 
erfolgen Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen, von 
denen der Modernisierungsanteil 
auf die Miete umgelegt werden 
kann. Der Modernisierungsanteil 
beträgt 25.000 € je Wohnung bei 
Gesamtkosten von 100.000 € je 
Wohnung (Maßnahmen z. B. Fliesen 
des Bades, Einbau Dusche, Erneue-
rung der Heiztechnik, Fassadensa-
nierung mit Wärmedämmung, 
Dämmung des Daches sowie der 
Kellerdecke, Austausch der Fenster, 
Einbau moderner Haustechnik). 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT
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Beispieldarstellung für zwei gleiche Wohnungen  
mit unterschiedlicher Bestandsmiete 

Kriterium

Bisherige Regelung  
bis 31.12.2018

Neue Regelung ab 1.1.2019

Mod.-Umlage 
bei Kappung 
2,00 €/m²

Mod.-Umlage 
bei Kappung 
3,00 €/m²

Wohnfläche 65 m² 65 m² 65 m² 65 m²

Miete 6,50 €/m² 7,50 €/m² 6,50 €/m² 7,50 €/m²

Sollnettokaltmiete je Wohnung 422,50 € 487,50 € 422,50 € 487,50 €

Modernisierungskosten je Wohnung 25.000 €

Modernisierungsumlage 11 % 11 % 8 % 8 %

Modernisierungsumlage p. a. (vor Kappung) 2.750 € 2.750 € 2.000 € 2.000 €

Modernisierungsumlage (vor Kappung) 3,53 €/m² 3,53 €/m² 2,56 €/m² 2,56 €/m²

Kappungsgrenze  -  - 2,00 €/m² 3,00 €/m²

Kappung Nein Nein Ja Nein

Modernisierungsumlage p. a. (nach Kappung) 2.750 € 2.750 € 1.560 € 2.000 €

Modernisierungsumlage (nach Kappung) 3,53 €/m² 3,53 €/m² 2,00 €/m² 2,56 €/m²

Miete nach Modernisierungsumlage 10,03 €/m² 11,03 €/m² 8,50 €/m² 10,06 €/m²

Miete nach Modernisierungsumlage 651,67 € 716,67 € 552,50 € 654,17 €

Differenz alte zu neuer Regelung (pro Monat) 99,17 € 62,50 €

Modernisierungsumlage (gesamt) 458,33 € 296,67 €

Amortisationszeit der Modernisierungsmaßnahme 9,09 Jahre 9,09 Jahre 16,03 Jahre 12,50 Jahre

Beispieldarstellung für zwei gleiche Wohnungen  
mit unterschiedlicher Bestandsmiete

Kriterium

Bisherige Regelung  
bis 31.12.2018

Neue Regelung ab 1.1.2019

Mod.-Umlage 
bei Kappung 
2,00 €/m²

Mod.-Umlage 
bei Kappung 
3,00 €/m²

Haushaltsnettoeinkommen des Mieters 2.200 € 2.000 € 2.200 € 2.000 €

Miete (netto kalt) vor Modernisierung 422,50 € 487,50 € 422,50 € 487,50 €

Mietbelastung (netto kalt) vor Modernisierung 19,2 % 24,4 % 19,2 % 24,4 %

Miete (netto kalt) nach Modernisierung 651,67 € 716,67 € 552,50 € 654,17 €

Mietbelastung (netto kalt) nach Modernisierung 29,6 % 35,8 % 25,1 % 32,7 %

Erhöhung der Mietbelastung in Prozentpunkten 10,4 11,5* 5,9 8,3

Auswirkungen auf Mietpreis und Amortisationszeitraum

Auswirkungen auf die Mietbelastung bei unterschiedlichen Nettokaltmieten

* Rundungsdifferenzen
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In der Tabelle links haben wir die bis-
herige Regelung und die Regelung 
seit 1.1.2019 auf anschauliche Art 
und Weise gegenübergestellt.

Verlängerter  
Amortisationszeitraum

Unabhängig von der Miete wirkt sich 
die Absenkung der Modernisierungs-
umlage von 11 % auf 8 % auf das 
Ergebnis für den Eigentümer aus. Die 
Modernisierungskosten amortisieren 
sich nicht mehr wie bisher innerhalb 
von 9,09 Jahren, sondern seit 1.1.2019 
erst nach 12,5 Jahren (bzw. der Amor-
tisationszeitraum verlängert sich bei 
Kappung der Modernisierungsum-
lage auf 16,03 Jahre (vgl. Kappungs-
beispiel)). Gegenüber der bisherigen 
Gesetzgebung kann der Eigentümer 
statt 458,33 € nur 296,67 € monatlich 
umlegen. Dies wird seinem Hand-
lungsspielraum und seiner Motiva-
tion zu investieren nicht zwingend 
förderlich sein.

Neue Gesetzgebung führt  
zu Absenkung der Mieten

Die Mieter profitieren von der Geset-
zesänderung. Die Mieten nach Um-
lage verringern sich aufgrund zweier 
Faktoren: Absenkung der Moder-
nisierungsumlage sowie Kappung 
der pro Quadratmeter umlegbaren 
Kosten. In unserem Rechenbeispiel 
sparen die beiden Mieter gegenüber 
der alten Modernisierungsregelung 
99,17 € bzw. 62,50 € je Monat an 
Miete ein. Gegebenenfalls sinken zu-
sätzlich die Betriebskosten.

Ungleiche Mietentwicklung 
unabhängig von der sozialen  
Situation

Kompliziert wird es, wenn die Woh-
nungsnettokaltmieten innerhalb des 
Investitionsobjektes unterschied-
lich sind und einzelne Wohnungen 

unterhalb bzw. oberhalb von 7,00 €/
m² liegen. Dies hat ggf. Auswirkun-
gen auf die Höhe der Modernisie-
rungsumlage. Im selben Gebäude 
erhalten Mieter für die gleiche Mo-
dernisierungsmaßnahme eine unter-
schiedliche Umlage auf ihre Miete. 
Gemäß der vom Gesetzgeber ein-
geführten Kappung erhöht sich die 
Mietspanne für die beiden Mieter. 
Der Mieter mit der bisher geringeren 
Miete (6,50 €/m²) wird begünstigt 
(Umlage 2,00 €/m² auf 8,50 €/m²). 
Bei Mieter 2 greift die Kappung 
nicht, er zahlt unabhängig von sei-
ner sozialen Situation eine höhere 
Umlage für die gleiche Maßnahme 
(+2,56 €/m² auf 10,06 €/m²).

Im Sinne einer Gleichbehandlung 
scheint dies rechtlich und sozial 
fragwürdig, da z. B. ein sozial schwä-
cherer Mieter bei höherer Ausgangs-
miete stärker betroffen ist als der 
besserverdienende Mieter mit der 
aktuell günstigeren Bestandsmiete. 
Die soziale Ausgangssituation der 
Mieter spielt bei der Umlage keine 
Rolle. Das Wohngeld könnte hier 
eine Entlastung bringen, sofern ein 
Anspruch besteht.

Regionale und immobilien-
wirtschaftliche Wirkungen

Welche Gründe gibt es für diese un-
terschiedlichen Ausgangsmieten? 

Günstige Mieten werden eher 
erzielt:

 › an schwierigen Standorten 
(schlechte Lage, geringe Nachfra-
ge, Überangebote an vergleich-
baren Wohnungen, Marktrisiken) 

 › bei langfristigen Mietverträgen 
(Mietanpassungen bei Bestands-
verträgen sind deutlich geringer, 
aufwändiger und seltener als bei 
Neuvermietung) 

 › bei Objekten, die aufgrund von 

Zustand und Ausstattung einen 
höheren Investitionsbedarf ha-
ben als andere Objekte 

Höhere Mieten werden eher erzielt:

 › an guten/überdurchschnittlichen 
Standorten (gute Lage, hohe 
Nachfrage, fehlendes Angebot 
an vergleichbaren Wohnungen, 
bestehende Marktchancen) 

 › bei hoher Fluktuation der letzten 
Jahre (Neuvertragsmiete orien-
tiert sich am Marktgeschehen, 
Neuvertragsmieten liegen fast 
immer – teils deutlich – oberhalb 
der Bestandsmiete) 

 › bei Objekten, die aufgrund von 
Zustand und Ausstattung keinen 
bzw. einen geringen Investitions-
bedarf haben 

Das bedeutet, dass die Geset-
zesänderung zu einer größeren 
Spreizung der Mieten führt. Bei 
höheren Ausgangsmieten ist die 
Modernisierungsumlage höher als 
bei günstigeren Ausgangsmieten. 
Ob die Investitionen (besonders an 
schwierigen Standorten) sich durch 
die Begrenzung bzw. Kappung 
realisieren lassen, scheint fraglich. 
Für Standorte mit Wohnungseng-
pässen und großem Nachfrage-
überhang hingegen kann diese 
Gesetzesänderung die Mietent-
wicklung bremsen – eventuell wird 
allerdings auch die Investitionsbe-
reitschaft des Eigentümers negativ 
beeinflusst.

Weitere Informationen finden Sie 
auf der Website des Bundesminis-
teriums der Justiz und für Verbrau-
cherschutz (BMJV): www.gesetze- 
im-internet.de

Ihr Ansprechpartner 
Johannes Jakobsmeyer 
johannes.jakobsmeyer@ 
bbt-gmbh.net
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UMGESTALTUNG DER POTSDAMER MITTE

Alter Markt in neuem Glanz
Die Rekonstruktion der Potsdamer Mitte schafft die Balance zwischen modernen 
Ansprüchen, historischem Vorbild und gesellschaftlicher Verantwortung. Ab 2020 
wird der Block III am Alten Markt neu gebaut – unterstützt von der BBT.

Ein Zeitreisender aus dem 18. 
Jahrhundert, der in der nahen 
Zukunft durch die Potsdamer 

Innenstadt spaziert, würde sich ver-
mutlich wundern: Allzu viel scheint 
sich hier nicht verändert zu haben. 

Stadtschloss, Palast Barberini, 
Plögerscher Gasthof – alles noch 
da! Dass hier im Laufe der Jahrhun-
derte die unterschiedlichsten poli-
tischen Systeme ihre Spuren – und 
ein schweres Erbe – hinterlassen 

haben, würde er nicht ahnen. Denn 
die laufende Rekonstruktion der 
Potsdamer Mitte sorgt für den 
Wiederaufbau vieler Gebäude, die 
in der sogenannten Nacht von Pots-
dam im April 1945 zerstört wurden. 
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Hinter der Planung des gesamten 
Bauprojektes, das in den kommen-
den Jahren die Identität der Innen-
stadt zugleich wiederherstellen 
und neu begründen wird, steckt ein 
außergewöhnlich hoher Aufwand. 
Seit 1990 besteht das Vorhaben, 
die Potsdamer Mitte nach histori-
schem Vorbild wiederauferstehen 
zu lassen: als zeitgemäße Interpre-
tation mit vielseitigem Nutzen für 
die Öffentlichkeit. Spektakulärer 
Höhepunkt der Vorbereitungsphase 
war der Abriss der Fachhochschule 
am Alten Markt im letzten Jahr. Die 
Bagger hatten mit 30.000 Tonnen 
Beton zu kämpfen – und schufen 
schließlich Platz für zwei neue 
Innenstadtkarrees.  

Die BBT Treuhandstelle des Ver-
bandes Berliner und Brandenbur-
gischer Wohnungsunternehmen 
GmbH freut sich über die große 
Herausforderung, an diesem außer-
gewöhnlichen Projekt mitzuwirken. 
So trägt die BBT dazu bei, dass sich 
ein Zeitreisender aus dem 18. Jahr-
hundert in der neuen Potsdamer 
Mitte schnell zurechtfinden könnte 
und die Potsdamer an dieser Stelle 
ein neu gestaltetes Zuhause be-
kommen, das ästhetisch äußerst 
anspruchsvoll und alltagstauglich 
zugleich ist. Die BBT hat in einem 
dieser Karrees am Alten Markt – in-
nerhalb des Bebauungsplanes „Am 
Alten Markt/Schloßstraße“ – bereits 
mit den ihr übertragenen Aufgaben 

wie Projektleitung, Projektsteu-
erung und kaufmännischer Ge-
schäftsbesorgung begonnen. 

Ethik trifft Ästhetik

Kühle Prunkbauten wird man in der 
neugestalteten Potsdamer Mitte 
nicht antreffen. Ganz im Gegenteil: 
Das „Integrierte Leitbautenkon-
zept“, das bereits 2010 von der 
Stadtverordnetenversammlung der 
Landeshauptstadt Potsdam be-
schlossen wurde, sieht neben viel-
fältiger Kunst, Kultur und Gastro-
nomie hauptsächlich Wohnnutzung 
und Einzelhandel vor. Mindestens 
die Hälfte der Wohnungen müssen 

Der Plöger-
sche Gasthof 

in der Schloß- 
straße 7 

vereint die 
traditionelle 

äußere Ge-
staltung mit 

einzigartigen 
modernen In-

nenräumen.
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zudem mietpreis- und belegungs-
gebunden errichtet werden. In der 
Realität enthalten die Planungen 
der einzelnen Gebäude sogar mehr 
Wohnungen mit solchen Nutzungs-
privilegien, als vorgegeben waren. 
Gesellschaftliche Verantwortung ist 
also ein essenzielles Element der 
neuen Potsdamer Mitte und ein As-
pekt, der auch der Philosophie der 
BBT entspricht. 

Karree mit Ecken und Kanten

Die neun Lose des Areals wurden 
an private Investoren sowie an 
die Wohnungsgenossenschaft 
„Karl Marx“ Potsdam eG und die 

Potsdamer Wohnungsgenossen-
schaft 1956 eG vergeben. Die Woh-
nungsgenossenschaft „Karl Marx“ 
wird an zwei Eckgebäuden charak-
teristische Leitfassaden gestalten 
lassen. Das Eckhaus Alter Markt 
13/14 und Schwertfegerstraße 
wird dabei mit modernen Scheren-
schnittfiguren auf der Attika sowie 
einem Relief über dem ehemaligen 
Haupteingang ein besonders auf-
fälliges Antlitz erhalten und somit 
typisch für die frische Neuinterpre-
tation des Karrees insgesamt sein. 

Auch die Leitfassade des neuen 
Plögerschen Gasthofs der Pots-
damer Wohnungsgenossenschaft 
1956 wird mit ihren zahlreichen 

Verzierungen ein echter Hingu-
cker. Der Gasthof wurde einst von 
Friedrich II. 1754 nach dem Vorbild 
des Palazzo Valmarana in Vincen-
za aus dem Jahre 1565 in Auftrag 
gegeben. Goethe war hier zu Gast. 
Später befand sich dort die Kom-
mandantur der preußischen bzw. 
der deutschen Armee. Acht Atti-
ka-Skulpturen des Dachs wurden 
vor dem endgültigen Abriss in den 
Fünfzigerjahren geborgen und ab 
1959 an der Hauptallee von Sans-
souci ausgestellt.

Ihr Ansprechpartner 
Kay Schulte 
kay.schulte@bbt-gmbh.net

Die neue Pots-
damer Mitte 
bietet zukünftig 
neben Kunst, 
Kultur und 
Gastronomie 
auch Woh-
nungen und 
Geschäfte des 
Einzelhandels.
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Auf Sicherheit bauen
Die beste Empfehlung. Funk.

Ihr Versicherungsmakler für die Immobilienwirtschaft

Bauvorhaben bergen viele Risiken. Diese haftungssicher zu beherrschen,
ist eine Herausforderung. Bauen Sie daher auf unsere Spezialisten. Diese liefern 
Ihnen die für Ihr Unternehmen passende Lösung – auch für die zahlreichen 
Schnittstellen, die verschiedenen Interessen der Beteiligten sowie die komplexen 
Regelungen zum Versicherungsschutz. Zahlreiche Unternehmen der Immobilien-
branche vertrauen schon lange auf unsere individuelle Risikoberatung und unser 
effektives Versicherungs- und Schadenmanagement – und das alles unter  
einem Dach!

Mehr zu Funk: funk-gruppe.com/immobilien


